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Reglement: 

1. Das Studium eines Semesters wird mit 3 akzeptierten Vorlesungen abgeschlossen und mit dem  
erlangten akademischen Paracelsus Uhuniversität Grad (Titul) im Studienbuch bestätigt. 

2. Um ein Semester abzuschliessen, muss eine Vorlesung mindestens am Sippungstag der einmal 
jährlich stattfindenden Paracelsus Uhuniversität gehalten werden. 

3. Es können keine zwei Semester gleichzeitig abgeschlossen werden. 

4. Für die Studiendauer besteht keine zeitliche Begrenzung. 

5. Beim Abschluss des nächsten Semesters ersetzt der neue akademische Grad (Titul) der 
Paracelsus Uhuniversität den vorhergegangenen Grad. 

6. Die Verleihung der erlangten akademischen Paracelsus Uhuniversität Grad (Titul erfolgt in der 
Sippung zur Paracelsus Uhuniversität. 

7. Die Ausgabe des Paracelsus Uhuniversität Tituls (Urkund) erfolgt am Ordensfest der Inclyta 
Basilea.  

a. Jedoch wird eine Urkund erst ab der Graduierung «Dr. par. uhuniv.» vergeben. 
b. Der nächsthöhere Grad ersetzt den vorgängigen. 
c. In der Stammrolle wird nur der höchste Grad aufgeführt und der untere Grad ist aus 

der Stammrolle zu streichen. 

8. Eine Vorlesung kann jederzeit unter Vorankündigung beim Fungierenden und Eintrag in der 
Fechsungsliste gebracht werden.  

9. Die Fechsung muss durch den Candidatus in der Fechsungsliste als Vorlesung der Paracelsus 
Universität gekennzeichnet sein. 

10. Das neue Reglement tritt sofort in Kraft und ersetzt alle bisherigen. Die bereits erreichten 
Grade und Vorlesungsbestätigungen bleiben erhalten. 

Vorlesungsthemen: 

• Die Vorlesungen müssen ein wissenschaftliches Thema nach freier Wahl erkennen lassen und 
humorvoll bearbeitet sein.  

• Es gelten nur themakonforme Eigenvorlesungen, die zu diesem Zweck entstanden sind und 
erstmals in der Basilea gebracht werden. 

• Themen über schlaraffische Allgemeinheiten und wider den guten Anstand werden nicht 
gewertet. Der Kandidat hat gegebenenfalls mit einer Relegation ins Burgverlies zu rechnen. 

• Das Thema sowie die Fakultät muss vor dem Verlesen durch den Candidatus  bekanntgegeben 
werden. 

• Eine Vorlesung unter 1 und über 3 Minuten wird nicht gewertet. 


